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Öffentliche Bekanntmachung

Wahl des Ausländerbeirates der
Stadt Münster am 21. 11. 2004;
Ergebnis der Wahl

Nachdem der Wahlausschuss in seiner
Sitzung am 23. 11. 2004 das Ergebnis der
Wahl des Ausländerbeirates festgestellt
hat, werden gemäß § 26 (5) der Wahlord-
nung für die Wahl der Mitglieder des Aus-
länderbeirates der Stadt Münster vom 
14. 12. 1994, geändert durch Satzung am
9. 6. 1999 – WahlOAuslB – die Namen
der gewählten Bewerber/innen bekannt
gegeben.

Es sind gewählt:

Gleiche Rechte (Listenwahlvorschlag)

Dr. Yavuz, Ömer Lütfü deutsch
Dr. Avlar, Hüseyin deutsch/ türkisch
Giouzmpassi, Türkian griechisch
Akogullari, Funda türkisch  

Vision-Gleichheit (Listenwahlvorschlag)

Yesilyaprak, Ahmet deutsch
Jasarov, Jasar deutsch  

Alternative Liste (Listenwahlvorschlag)

Öztürk, Osman türkisch
Ucarer, Muzaffer deutsch  

Gemeinsam (Listenwahlvorschlag)

Marinos, Spyridon-Paul griechisch
Meza Correa-Flock, 
Ximena Cecilia chilenisch
Machado da Silva, 
Antonio Augusto portugiesisch
Tsakalidis, Georgios griechisch
Mignogna, Felice italienisch
Becker, Miriam spanisch
Pararajasingam, Parameswaran deutsch
Onu, Chigozie Ernest nigerianisch
Saber, Deler irakisch
Ates, Hidir deutsch/ türkisch
Wojcik, Malgorzata deutsch  

Gegen die Gültigkeit der Wahl können
nach § 31 (1) WahlOAuslB jede/r Wahl-
berechtigte und alle Bürger/innen sowie
die für das Wahlgebiet zuständige Leitung
solcher Wählergruppen, die an der Wahl

teilgenommen haben, binnen eines Mo-
nats nach Bekanntmachung des Wahl-
ergebnisses Einspruch erheben, wenn sie
eine Entscheidung über die Gültigkeit der
Wahl für erforderlich halten. Der Einspruch
ist bei dem Wahlleiter schriftlich einzurei-
chen oder zur Niederschrift zu erklären.

Münster, den 25. November 2004

Stadt Münster
Stadtdirektor als Wahlleiter
I.V.

Dr. Heinrichs

Bekanntmachung des Entwurfes
der Haushaltssatzung der Stadt
Münster für das Haushaltsjahr
2005

Aufgrund des § 79 Abs. 3 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. 7. 1994 (GV. NRW. S. 666) zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. 2.
2004 (GV. NRW. S. 96) wird bekanntge-
macht, dass der Entwurf der Haushalts-
satzung der Stadt Münster für das Haus-
haltsjahr 2005 mit Anlagen in der Zeit
vom 9. Dezember 2004 bis 17. Dezember
2004 während der Dienststunden im Amt
für Finanzen und Beteiligungen, Prinzipal-
markt 5, Zimmer 324 öffentlich ausliegt. 

Einwendungen können bis zum 23. De-
zember 2004 der vorgenannten Stelle
schriftlich zugeleitet oder mündlich zu
Protokoll gegeben werden.

In der Zeit vom 9. Dezember 2004 bis 
17. Dezember 2004 kann der Entwurf der
Haushaltssatzung der Stadt Münster für
das Haushaltsjahr 2005 mit Anlagen
während der Dienststunden auch in den
Bezirksverwaltungen

Münster-Hiltrup in Münster-Hiltrup, 
Patronatsstr. 20, Zimmer 202

Münster-West in Münster-Roxel,
Schelmenstiege 1, Zimmer 1

Münster-Südost in Münster-Wolbeck,
Am Steintor 50, Zimmer 2

Münster-Nord in Münster-Kinderhaus,
Idenbrockplatz 26,  Zimmer 105
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Münster-Ost in Münster-Handorf, 
Vennemannstr. 5, Zimmer 1

eingesehen werden.

Münster, den 24. November 2004

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

Inkrafttreten des Bebauungsplanes
Nr.. 415: Wolbeck - Nord (Am
Borggarten / Grenkuhlenweg /
Telgter Straße)

Der vom Rat der Stadt Münster am 4. 2.
2004 als Satzung beschlossene Bebau-
ungsplan Nr. 415 wird gemäß § 10 (3)
Baugesetzbuch bekanntgemacht.

Mit dem Tage dieser Bekanntmachung
tritt der Bebauungsplan Nr. 415 in Kraft
und kann während der Dienststunden bei
der Stadtverwaltung Münster im Kunden-
zentrum Planen – Bauen - Umwelt im
Erdgeschoss des Stadthauses 3, Albers-
loher Weg 33 eingesehen werden.

Mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes
Nr. 415 tritt der Bebauungsplan Nr. 280:
Wolbeck – Münsterstraße / Grenkuhlen-
weg, soweit er von dem neuen Bebau-
ungsplan überplant wird, außer Kraft.

Die Abgrenzung des Bereiches des
Bebauungsplanes Nr. 415 ist aus dem
abgedruckten Übersichtsplan Nr. 1 zu er-
sehen.

Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden
Bestimmungen des Baugesetzbuches
und der Gemeindeordnung NW wird hin-
gewiesen:

1. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4:

„(3) Der Entschädigungsberechtigte
kann Entschädigung verlangen,
wenn die in den §§ 39 bis 42 be-
zeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die
Fälligkeit des Anspruchs dadurch
herbeiführen, dass er die Leistung
der Entschädigung schriftlich bei
dem Entschädigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die in Absatz
3 Satz 1 bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeige-
führt wird.“

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften wird

a) eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An-
zeigeverfahren wurde nicht durch-
geführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrecht-
liche Bestimmung oder der Flächen-
nutzungsplan ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekanntgemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbe-
schluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel
ist gegenüber der Gemeinde vorher
gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.“

Münster, den 25. November 2004

Dr. Tillmann
Oberbürgermeister

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb
eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden ist.
Mängel der Abwägung werden unbe-
achtlich, wenn sie nicht innerhalb von
sieben Jahren seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde geltend gemacht worden sind.
Bei der Geltendmachung ist der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder den
Mangel begründen soll, darzulegen.

3. Gemeindeordnung NW 1994 § 7 Abs.
6 Satz 1:

„Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei
denn,

Übersichtsplan Nr. 1
Abgrenzung des Bebauungsplanes Nr. 415
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Feststellung eines Nachfolgers in
der Bezirksvertretung Münster-
Mitte

Frau Petra Müller (GRÜNE)

hat die Wahl in die Bezirksvertretung
Münster-Mitte nicht angenommen.

Nach der Reserveliste
(Listenwahlvorschlag) ist Nachfolger

Herr Ortwin Scheffler (GRÜNE),
Hammer Straße 42 – 44, 48153 Münster.

Gemäß § 45 (2) des Gesetzes über die
Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-
Westfalen – Kommunalwahlgesetz - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom
16. August 1993 (GV. NRW. S. 516), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 766),
habe ich den Nachfolger mit Wirkung
zum 2. 11. 2004 festgestellt und mache
dies hiermit öffentlich bekannt. 

Gegen die Entscheidung kann gemäß 
§ 45 (2) i. V. m. § 39 (1) KWahlG

- jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebietes,

- die für das Wahlgebiet zuständige Lei-
tung solcher Parteien und Wähler-
gruppen, die an der Wahl teilgenommen
haben, sowie

- die Aufsichtsbehörde

binnen eines Monats nach Bekanntgabe
Einspruch erheben. Der Einspruch ist
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift
beim Stadtdirektor als Wahlleiter, Stadt
Münster, (Postanschrift: 48127 Münster)
zu erklären.

Ein Nachtbriefkasten (Fristwahrung) be-
findet sich am Stadthaus 1, Klemens-
straße 10.

Der Einspruch kann auch direkt beim Amt
für Bürgerangelegenheiten - Wahlamt -
(Postanschrift: Stadt Münster, Der Ober-
bürgermeister, Amt für Bürgerangelegen-
heiten - Wahlamt - 48127 Münster, Haus-
anschrift: Klemensstraße 10, 48143
Münster) erhoben werden. 

Münster, den 24. November 2004

Stadt Münster
Der Stadtdirektor als Wahlleiter

Hartwig Schultheiß

Jägerprüfung 2005

Die nächste Jägerprüfung findet im April /
Mai 2005 bei der Unteren Jagdbehörde
der Stadt Münster statt. Im Einzelnen
sind folgende Termine und Prüfungsorte
vorgesehen:

1. schriftliche Prüfung am 25. 4. 2005 in
der Stadthalle Münster-Hiltrup;

2. Schießprüfung am 26. 4. 2005 auf
dem Schießstand der Kreisjägerschaft
in Coesfeld;

3. mündlich-praktische Prüfung ab 2. 5.
2005 in der Mehrzweckhalle Münster-
Gelmer.

Zur Prüfung kann zugelassen werden,
wer

- zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens
fünfzehn Jahre alt ist und

- in Münster seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat.

Anmeldungen sind bis zum 25. 2. 2005
bei der Stadt Münster - Untere Jagdbe-
hörde -, Stadthaus 1, Klemensstraße 10,
Zimmer 582, mit einem Nachweis über
die eingezahlte Prüfungsgebühr in Höhe
von 205,00 € einzureichen. Weitere Aus-
künfte erhalten Sie unter der Telefon-Nr. 
4 92-3213.

Münster, den 24. November 2004

Der Oberbürgermeister
I. A.

Koch

Aufforderung zur Einreichung von
Kreiswahlvorschlägen für die
Landtagswahl am 22. Mai 2005 in
den Wahlkreisen 84 Münster I 
und 85 Münster II

Gemäß § 22 der Landeswahlordnung
(LWahlO) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.
548, 964), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 8. Mai 2004 (GV.NRW. S. 230),
fordere ich auf, Kreiswahlvorschläge für
die Wahl des Landtages Nordrhein-West-
falen am 22. Mai 2005 in den Wahlkrei-
sen 84 Münster I und 85 Münster II ein-
zureichen. 

Für die Wahlvorschläge sind amtliche
Vordrucke zu verwenden, die vom Wahl-
amt der Stadt Münster, Klemensstraße 10,
48143 Münster (Postanschrift: 48127
Münster), während der Dienststunden:
Montag bis Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr,
donnerstags von 8.00 – 18.00 Uhr, 
freitags von 8.00 – 12.00 Uhr kostenlos
ausgegeben werden. 

Auf die Vorschriften der §§ 18 und 19 des
Gesetzes über die Wahl zum Landtag des
Landes Nordrhein-Westfalen (LWahlG)
vom 16. August 1993 (GV. NRW. S. 516),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 766)
und der §§ 22 und 23 LWahlO weise ich
hin. Insbesondere bitte ich zu beachten: 

1. Wahlvorschläge können von Parteien,
von Gruppen von Wahlberechtigten
(Wählergruppen) und von einzelnen
Wahlberechtigten (Einzelbewerber/in)
eingereicht werden. 

2. Als Bewerber/in kann in einem Wahl-
vorschlag nur benannt werden, wer
wählbar ist. Wählbar ist jede/r Wahlbe-
rechtigte, es sei denn, er/sie besitzt
am Wahltag infolge Richterspruchs die
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht. 

Als Bewerber/in in einer Partei kann in
einem Wahlvorschlag nur benannt
werden, wer in einer Mitglieder- oder
Vertreterversammlung des Wahlreises
hierzu gewählt worden ist. 

Die Bewerber/innen und die Vertre-
ter/innen für die Vertreterversamm-
lungen sind in geheimer Wahl zu
wählen. Stimmberechtigt ist nur, wer
am Tage des Zusammentritts der Ver-
sammlung im Wahlkreis zum Landtag
wahlberechtigt ist. 

Als Vertreter/in für eine Vertreterver-
sammlung kann nur gewählt werden,
wer am Tage des Zusammentritts der
zur Wahl der Vertreter/innen einberu-
fenen Versammlung im Wahlkreis zum
Landtag wahlberechtigt ist. 

Die Wahl der Bewerber/innen für beide
Wahlkreise ist in einer gemeinsamen
Mitglieder- oder Vertreterversammlung
zulässig. 

Die Wahlen der Bewerber/innen für
und der Vertreter/innen für die Vertre-
terversammlungen sind innerhalb der
letzten 15 Monate vor Ablauf der
Wahlperiode durchzuführen. 

Der Vorstand des Landesverbandes
oder, wenn Landesverbände nicht be-
stehen, die Vorstände der nächstnie-
drigen Gebietsverbände, in deren Be-
reich der Wahlkreis liegt, oder eine an-
dere in der Parteisatzung hierfür vor-
gesehene Stelle können gegen den
Beschluss einer Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung Einspruch erheben.
Auf einen solchen Einspruch ist die
Abstimmung zu wiederholen; ihr Er-
gebnis ist endgültig. 

Das Nähere über die Wahl der Vertre-
ter/innen für die Vertreterversammlung,
über die Einberufung und Beschluss-
fähigkeit der Mitglieder- oder Vertreter-
versammlung sowie über das Verfah-
ren für die Wahl des Bewerbers/der
Bewerberin regeln die Parteien durch
ihre Satzung. 

3. Parteien, die nicht im Deutschen Bun-
destag oder in einem Landtag unun-
terbrochen seit deren letzter Wahl ver-
treten sind oder deren Parteieigen-
schaft nicht bei der letzten Wahl zum
Deutschen Bundestag festgestellt wor-
den ist, können einen Wahlvorschlag
nur einreichen, wenn sie nachweisen,
dass sie einen nach demokratischen
Grundsätzen gewählten für das Land
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zuständigen Vorstand, eine schriftliche
Satzung des für das Land Nordrhein-
Westfalen zuständigen Landesverban-
des und ein für die Gesamtpartei gel-
tendes Programm haben. Hat eine
Partei diese Nachweise dem Landes-
wahlausschuss erbracht, so genügt ei-
ne vom Landeswahlleiter darüber er-
teilte Bescheinigung. 

Die Wahlvorschläge von Parteien, die
nicht im Landtag oder im Deutschen
Bundestag aufgrund eines Wahlvor-
schlages aus dem Land Nordrhein-
Westfalen ununterbrochen seit deren
letzter Wahl vertreten sind, müssen
ferner von mindestens 100 Wahlbe-
rechtigten des Wahlkreises bei einem
Kreiswahlvorschlag, mindestens 1.000
bei einer Landesreserveliste,  persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet
sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge
von parteilosen Bewerbern/Bewerbe-
rinnen. Die Wahlberechtigung ist nach-
zuweisen. 

Die ordnungsgemäße Unterzeichnung
mit dem Nachweis der Wahlberechti-
gung der Unterzeichner/innen bis zum
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraus-
setzung für das Vorliegen eines gülti-
gen Wahlvorschlages. 

4. Die Kreiswahlvorschläge sollen nach
dem Muster der Anlage 11 a zur
LWahlO eingereicht werden. Jeder
Wahlvorschlag muss enthalten:

- den Namen und gegebenenfalls die
Kurzbezeichnung der Partei oder
Wählergruppe, die den Wahlvor-
schlag einreicht; Wahlvorschläge von
Einzelbewerbern/Einzelbewerbe-
rinnen können durch ein Kennwort
gekennzeichnet werden. 

- Familiennamen, Vornamen, Beruf,
Geburtsdatum, Geburtsort und An-
schrift (Hauptwohnung) des Bewer-
bers/der Bewerberin.

Jeder Wahlvorschlag darf nur eine/n
Bewerber/in enthalten. Ein/e Bewer-
ber/in darf – unbeschadet seiner/ihrer
Bewerbung in einer Reserveliste – nur
in einem Wahlvorschlag benannt wer-
den. 

5. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind
von mindestens drei Mitgliedern des
Vorstandes des Landesverbandes, da-
runter dem/der Vorsitzenden oder sei-
nem/ihrem Vertreter/in, persönlich und
handschriftlich zu unterzeichnen. Hat
eine Partei keinen Landesverband
oder keine einheitliche Landesorgani-
sation, so müssen die Kreiswahlvor-
schläge von den Vorständen der
nächstniedrigen Gebietsverbände, in
deren Bereich der Wahlreis liegt, ent-
sprechend unterzeichnet sein. Die Un-
terschriften des einreichenden Vor-

standes genügen, wenn er innerhalb
der Einreichungsfrist nachweist, dass
der Landeswahlleiterin eine schrift-
liche, dem vorstehenden entsprechen-
de Vollmacht der anderen beteiligten
Vorstände vorliegt. Bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen haben mindestens
drei Unterzeichner/innen ihre Unter-
schrift auf dem Kreiswahlvorschlag
selbst zu leisten. 

Die ordnungsgemäße Unterzeichnung,
ggf. mit dem Nachweis der Wahlbe-
rechtigung der Unterzeichner/innen,
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist
ist Voraussetzung für das Vorliegen ei-
nes gültigen Wahlvorschlages.

6. Muss ein Wahlvorschlag für einen
Wahlkreis von mindestens 100 Wahl-
berechtigten unterzeichnet sein, so
sind die Unterschriften auf amtlichen
Formblättern nach Anlage 14 a zur
LWahlO zu erbringen. Dabei ist Fol-
gendes zu beachten:

- Die Formblätter werden auf Anforde-
rung vom Kreiswahlleiter kostenfrei
geliefert. Bei der Anforderung sind
der Familienname, der Vorname und
die Anschrift des/der vorgeschlage-
nen Bewerbers/Bewerberin und die
Bezeichnung der Partei oder Wähler-
gruppe (Kurzbezeichnung), die den
Kreiswahlvorschlag einreichen will,
anzugeben. 

- Die Wahlberechtigten, die einen
Kreiswahlvorschlag unterstützen,
müssen ihn auf dem Formblatt per-
sönlich und handschriftlich unter-
schreiben; neben der Unterschrift
sind Familienname, Vorname, Ge-
burtsdatum und die Anschrift (Haupt-
wohnung) des Unterzeichners anzu-
geben. 

- Für jede/n Unterzeichner/in ist eine
Bescheinigung der Stadt Münster,
Amt für Bürgerangelegenheiten, nach
dem Muster der Anlage 15 zur
LWahlO beizufügen, dass er/sie im
Wahlkreis zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung wahlberechtigt ist. Die
Bescheinigung kann auch auf dem
Formblatt nach Anlage 14 a erteilt
werden. 

- Ein/e Wahlberechtige/r darf nur einen
Kreiswahlvorschlag unterzeichnen;
hat jemand mehrere Kreiswahlvor-
schläge unterzeichnet, so ist seine/
ihre Unterschrift auf allen Kreiswahl-
vorschlägen ungültig. Die gleichzeiti-
ge Unterzeichnung einer Landesre-
serveliste bleibt unberührt. Die Un-
terzeichnung des Wahlvorschlages
durch den/die Bewerber/in ist zu-
lässig. 

- Wer einen Wahlvorschlag mit seiner
Unterschrift unterstützt, muss zum 

Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlbe-
rechtigt sein. 

7. Dem Kreiswahlvorschlag sind ferner
beizufügen:

- die Erklärung des/der vorgeschlage-
nen Bewerbers/Bewerberin nach
dem Muster der Anlage 12 a zur
LWahlO, dass er/sie der Aufstellung
zustimmt und dass er/sie für keinen
anderen Kreiswahlvorschlag seine/
ihre Zustimmung zur Benennung als
Bewerber/in gegeben hat; die Erklä-
rung kann auf dem Wahlvorschlag
nach dem Muster der Anlage 11 a
abgegeben werden. Die ordnungs-
gemäße Abgabe der Zustimmungs-
erklärung bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist ist Voraussetzung für 
das Vorliegen eines gültigen Wahl-
vorschlages.

- eine Bescheinigung des/der zustän-
digen Bürgermeisters/Bürgermeis-
terin (Stadt/Gemeinde) nach dem
Muster der Anlage 13 zur LWahlO,
dass der/die Bewerber/in wählbar ist;
die Bescheinigung kann auf dem
Wahlvorschlag nach dem Muster der
Anlage 11 a erteilt werden, 

- bei Wahlvorschlägen von Parteien,
eine Ausfertigung der Niederschrift
über die Versammlung der Partei zur
Aufstellung der Bewerber/innen, im
Falle eines Einspruchs auch eine
Niederschrift über die wiederholte
Abstimmung, mit den nach § 18 (8)
LWahlG vorgeschriebenen Versiche-
rungen an Eides statt; bei Aufstel-
lung des Vorschlages in einer ge-
meinsamen Versammlung brauchen
die Ausfertigung der Niederschrift
und die Versicherungen an Eides
statt nur einem Wahlvorschlag bei-
gefügt zu werden; die Niederschrift
soll nach dem Muster der Anlage 
9 a zur LWahlO, die Versicherungen
an Eides statt sollen nach dem Mus-
ter der Anlage 10 a zur LWahlO ge-
fertigt sein. Neu ist die Versicherung,
dass den Bewerbern/Bewerberinnen
Gelegenheit gegeben worden ist,
sich und ihr Programm der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzu-
stellen.

Die Beibringung einer Ausfertigung
der Niederschrift und der Versiche-
rungen an Eides statt bis zum Ab-
lauf der Einreichungsfrist ist Voraus-
setzung für das Vorleigen eines 
gültigen Wahlvorschlages.

8. In jedem Wahlvorschlag sollen eine
Vertrauensperson und eine stellvertre-
tende Vertrauensperson bezeichnet
sein.
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9. Die Wahlvorschläge sind spätestens
bis zum 

4. April 2005, 18.00 Uhr
(Ausschlussfrist)

beim Stadtdirektor als Kreiswahlleiter,
Stadt Münster, Wahlamt, Klemens-
straße 10, 48143 Münster (Postan-
schrift: 48127 Münster), einzureichen. 

Es wird dringend empfohlen, die Wahl-
vorschläge so rechtzeitig einzureichen,
dass etwaige Mängel, die die Gültig-
keit der Wahlvorschläge berühren,
noch rechtzeitig behoben werden 
können.

Münster, den 24. November 2004

Der Stadtdirektor 
als Kreiswahlleiter

Hartwig Schultheiß  

Feststellung eines Nachfolgers in
der Bezirksvertretung Münster-
West

Als Mitglied der Bezirksvertretung
Münster-West scheidet

Frau Marianne Koch (SPD)

mit Ablauf des 30. 11. 2004 aus.

Nachfolger nach der Reserveliste
(Ersatzbewerber) ist 

Herr Dr. Hubert Sanetra, 
Christoph-Bernhard-Graben 106, 
48163 Münster.

Gemäß § 45 (2) des Gesetzes über die
Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-
Westfalen – Kommunalwahlgesetz - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom
30.6.1998 (GV. NRW. S. 454/ S. 509), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. 12.
2003 (GV.  NRW. S. 766), habe ich den
Nachfolger mit Wirkung zum 1. 12. 2004
festgestellt und mache dies hiermit öf-
fentlich bekannt. 

Gegen die Entscheidung kann gemäß §
45 (2) i. V. m. § 39 (1) KWahlG

- jeder Wahlberechtigte des
Wahlgebietes, 

- die für das Wahlgebiet zuständige Lei-
tung solcher Parteien und Wählergrup-
pen, die an der Wahl teilgenommen 
haben, sowie

- die Aufsichtsbehörde

binnen eines Monats nach Bekanntgabe
Einspruch erheben. Der Einspruch ist
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift
beim Stadtdirektor als Wahlleiter, Stadt
Münster, (Postanschrift: 48127 Münster)
zu erklären.

Ein Nachtbriefkasten (Fristwahrung) be-
findet sich am Stadthaus 1, Klemens-
straße 10.

Der Einspruch kann auch direkt beim Amt
für Bürgerangelegenheiten - Wahlamt -
(Postanschrift: Stadt Münster, Der Ober-
bürgermeister, Amt für Bürgerangelegen-
heiten - Wahlamt - 48127 Münster, Haus-
anschrift: Klemensstraße 10, 48143
Münster) erhoben werden. 

Münster, den 29. November 2004

Stadt Münster
Stadtdirektor als Wahlleiter

Hartwig Schultheiß

Tagesordnung für die Sitzung des
Rates am Mittwoch, 8. 12. 2004,
18:00 Uhr, Rathausfestsaal, Prinzi-
palmarkt 8 - 9, 48143 Münster

Öffentlicher Sitzungsteil     

1. Fragestunde für Einwohnerinnen
und Einwohner

2. Aktuelle Stunde

3. Eingänge und Mitteilungen

4. Anregungen gem. § 24 der Gemein-
deordnung

4.1 Anregungen gemäß § 24 der Ge-
meindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen

5. Anfragen von Ratsmitgliedern

6. Anregungen der Bezirksvertretungen

7. Anregungen des Ausländerbeirates

8. Wahl eines/einer Beigeordneten für
das Dezernat IV

9. Einbringung der Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2005
Etatreden: 
Oberbürgermeister Dr. Tillmann
Stadtkämmerin Bickeböller

9.1 Haushaltssatzung der Stadt Münster
für das Haushaltsjahr 2005
Finanzplan und Investitionspro-
gramm der Stadt Münster für die
Jahre 2004 - 2008

9.2 Neue Maßnahmen zum Haushalts-
plan 2005 und zum Investitionspro-
gramm 2004 - 2008

10. Besetzung der Einigungsstelle
gemäß § 67 LPVG

11. Münsterlandstadion 
Bereitstellung von Finanzmitteln auf
der Grundlage eines liegenschaft-
lichen Vertrages

12. Strukturierung des Beteiligungs-
managements im Stadtkonzern
Münster

13. Bericht über die Beteiligungen der
Stadt Münster im Jahr 2003
(Beteiligungsbericht 2003)

14. Genehmigung der dringlichen Ent-
scheidung zur Gestellung einer
Ausfallbürgschaft für die Stiftung
Magdalenenhospital

15. Gewerbepark Münster-Loddenheide
GmbH (GML) - Kapitalzuführung

16. Konsequenzen der Umsetzung des
Vierten Gesetzes für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
für die kommunale Arbeits- und 
Beschäftigungsförderung

17. Gestellung einer Ausfallbürgschaft
für die Eigentümergemeinschaft 
288 Wohnungen Münster-Coerde

18. REGIONALE 2004 GmbH:
Liquidation der Gesellschaft

19. Kinderfreundliche Innenstadt -
Sandspielplatz und Kurzzeitbetreu-
ung am Stadthaus 1

20. Fortführung des Projektes „Jugend-
online“ über die Stiftung Pfründner-
haus Kinderhaus

21. Arbeitsgemeinschaft gem. § 44 b
SGB II: Besetzung des Lenkungs-
ausschusses

22. Pilotprojekt Großwohnanlagen

23. Stadthaus 1 - Sanierung der
Fassade - Zustimmung zur Planung
und zum Baubeschluss -

24. Änderung von Satzungen,
Gebühren und Entgelten

24.1 1. Änderung zur Hundesteuersat-
zung der Stadt Münster vom 
14. 12. 2000

24.2 Satzung zur Änderung der Vergnü-
gungssteuersatzung der Stadt
Münster

24.3 Änderung der Gebührensatzung der
Stadt Münster für die Westfälische
Schule für Musik

24.4 Tarif für Leistungen der Abfallwirt-
schaftsbetriebe Münster 2005

24.5 Änderung der Abfallsatzung

24.6 Änderung der Abfallgebührensatzung

24.7 Änderung der Feuerwehrsatzung
und des Tarifes für Dienst- und
Arbeitsleistungen

24.8 Änderung der Straßenreinigungs-
gebührensatzung

24.9 Änderung der Gewässergebühren-
satzung (GGS) einschließlich Ände-
rung der Gebührentarife

24.10 Änderung der Abwassergebühren-
satzung (AGS);
Änderung der Gebührentarife



290 Amtsblatt Nr. 24 vom 03. 12. 2004

30.3 Ausbau der Betreuung von Kin-
dern im Alter unter drei Jahren
Antrag der SPD-Fraktion
Begründung: Ratsfrau Hakenes

31. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Sitzungsteil     

1. Eingänge und Mitteilungen

2. Liegenschaftsangelegenheiten

3. Genehmigung einer Dringlich-
keitsentscheidung zur Mitglied-
schaft der Stadt Münster, citeq,
beim „Zweckverband KDN -
Dachverband kommunaler IT-
Dienstleister“ sowie Benennung
von 2 Vertretern für die Verbands-
versammlung

4. Beteiligung der Items GmbH
(Items) an der Innovation Con-
gress GmbH (ICG)

5. Übernahme einer Ausfallbürg-
schaft für die Stadtwerke Münster
GmbH

6. ICB GmbH: Wirtschaftsplan 2005;
Benennung der Mitglieder des
Beirates

7. Verschiedenes

Münster, den 1. Dezember 2004

Der Oberbürgermeister
Dr. Tillmann
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25. Wirtschaftspläne von Gesellschaf-
ten und Eigenbetrieben

25.1 Wirtschaftsplan 2005 der citeq

25.2 Wirtschaftsplan 2005 - Münster
Marketing

25.3 Abfallwirtschaftsbetriebe Münster 
- Wirtschaftsplan 2005
- Finanzplan 2005 - 2009

25.4 Geänderte Wirtschaftspläne der
Stiftungen für das Jahr 2004

25.5 Wirtschaftpläne der Stiftungen für
das Jahr 2005

26. Kindertageseinrichtungen

26.1 Neufassung „Allgemeine Bedin-
gungen für den Besuch der Ta-
geseinrichtungen für Kinder in der
Trägerschaft der Stadt Münster“

26.2 Vergabe der Trägerschaft für die
Kindertageseinrichtung in Albach-
ten - Am Wierling -

26.3 Errichtungsbeschluss Anbau 
städtische Kindertageseinrichtung
Amelsbüren „Kita Sonnentau“

26.4 Vereinbarung mit den evange-
lischen und katholischen Kirchen-
gemeinden im Stadtgebiet Müns-
ter zur Finanzierung von Träger-
anteilen an den Betriebskosten 
ihrer gem. Gesetz über Tagesein-
richtungen für Kinder (GTK) ge-
führten Einrichtungen

27. Bauleitplanung

27.1 Stadtbezirk Münster-Mitte

27.1.1 5. Änderung des fortgeschriebe-
nen Flächennutzungsplanes für
den Bereich Stolbergstraße /
Piusallee
Abschließender Beschluss

27.1.2 Bebauungsplan Nr. 490: Sper-
lichstraße / Von-Stauffenberg-
Straße
Beschluss zur Aufstellung

27.2 Stadtbezirk Münster-Nord

27.2.1 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 106 Teilabschnitt X (Neu-
fassung): Kinderhaus - Brüning-
heide
Satzungsbeschluss

27.3 Stadtbezirk Münster-Südost

27.3.1 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 349: Boelckeweg / Westf.
Landeseisenbahn / Umgehungs-
straße / Lindberghweg
1. Beschluss über die Anregungen
2. Satzungsbeschluss

27.3.2 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 142 Teilabschnitt I: Albers-
loher Weg ( von Dortmund-Ems-
Kanal bis Drolshagenweg)

1. Beschluss über die Anregungen
2. Satzungsbeschluss

27.3.3 Bebauungsplan Nr. 489: Albers-
loher Weg (von Ratio bis Friedens-
park)
1. Beschluss über die Anregungen
2. Satzungsbeschluss

27.4 Stadtbezirk Münster-Ost

27.4.1 8. Änderung des fortgeschriebe-
nen Flächennutzungsplanes für
den Bereich Zum guten Hirten /
Maikottenweg
Abschließender Beschluss

27.4.2 Bebauungsplan Nr. 475: St. Mau-
ritz -  Zum Guten Hirten / Mai-
kottenweg
1. Beschluss über Anregung
2. Satzungsbeschluss

27.4.3 1. Änderung des fortgeschriebe-
nen Flächennutzungsplanes der
Stadt Münster für den Bereich
Merschkamp / Braunsbergstraße
im Stadtteil St. Mauritz
1. Beschluss über die Anregungen
2. Abschließender Beschluss

7.4.4 Bebauungsplan Nr. 469: St. Mau-
ritz - Merschkamp / Braunsberg-
straße
1. Beschluss über Anregungen
2. Satzungsbeschluss

27.4.5 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 289: St. Mauritz - Gewer-
begebiet An der Kleimannbrücke /
südlich der Königsberger Straße
1. Beschluss über Anregung
2. Satzungsbeschluss

28. Bildung, Besetzung und Umbe-
setzungen von Ausschüssen des
Rates und sonstigen Gremien

29. Anträge von Ratsmitgliedern nach
§ 3 Abs. 1 der Geschäftsordnung
des Rates

29.1 Spiel - Platz - Stadt. Stadt der
Generationen. Münster macht mit.
Antrag der SPD-Fraktion
Begründung: Ratsfrau Ganser

30. Anträge von Ratsmitgliedern nach
§ 3 Abs. 2 der Geschäftsordnung
des Rates

30.1 Leitantrag: „Weiterentwicklung der
Tagesbetreuung für Kinder im
Kleinkind, Kindergarten- und
Grundschulalter“
Antrag der CDU-Fraktion vom 
22. 11. 2004
Begründung: Ratsherr Sellenriek

30.2 Verkehrskonzept für das Hansa-
viertel  entwickeln - Kooperation
von Anwohnern, Betreibern und
Eigentümern voranbringen
Antrag der Fraktion
Bündnis90/Die Grünen/GAL
Begründung: Ratsherr Peters


